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Ganahl K. Studien ZU Verfassungsgeschichte der Kloster-
herrschaft St Gallen, Innsbruck 1931, X  9 184 S> 5,30.

Ehrenzeller, W.,., Kloster und St Gallen 1m Spätmittelalter
Von der Blütezeit des osters DIS ZUTr Einsetzung des Ulrich Röschls
als Pfleger 1458 St. Gallen, ehrsche Buchhandlung 1931, 80

Ganahl ll in seinem uCcC aus dem eichen ST Galler Quellenmaterial,
das in einer methodisch ausgezeichneten Art ausgewertet wurde, den wesent-
lichen Problemen der St. Gallischen Verfassungsgeschichte und einigen ich-
igen Fragen der allgemeinen deutschen Verfassungsgeschichte ellung nehmen.

Iim ersten Kapitel ird zunächst die rage nach der ursprünglichen
rechtlichen ellung des osters geprüft. iıne NeUEC Theorie ıll ert.
nicht aufstellen Kr niımmt vielmehr miıt auc die herrschende re
VoNn Sickel, eyer M Knonau un Beyerle d daß das Kloster zunächst
ıuntier mar freıi WAar. rst nach dem ode Otmars gelangte in

Besitz des Bistums Onstanz. KFür einen derartigen Werdegang sprechen
ie esten iıten des hl Gallus SOWI1e die frühesten Urkunden für das Kloster,

in denen der Bischof nirgends rwähnt wird. Der Versuch Beyerles, Aaus der
Urkunde FEriedrich VOonN 1155 für onstanz eine ursprünglich geschlossene
Grundherrschaft des Bischofs im rbongau herauszulesen, ist verfehlt
on Caro hat innerhalb des Arbongaues freie Grundeigentümer nachge-
wiesen. VerfT. als weiteren Gegengrund noch die große ahl VOIN chen-
kKungen St (Gallen a welche 1m gleichen Gebiet urkundlich begrenz sind.
Neuerdings nımmt auch Schieß, der ZULr Zeit ohl este St Gallischer
Geschichte, in ähnlichem Sinne ellung dieser rage Vgl Mitteilungen
ZUr vaterländischen Geschichte, herausgegeben VO historischen Verein des
Kantons St. Gallen (1932), 57— 090

Im zweıiten Kapitel wird die rechtliche ellung des Oosters unter der
bischöflichen Herrschaft und diıe Erlangung der eigenen Immunität ehan-
delt. nter mar esa das Kloster noch keine eigene Immunität, während
CS ZUT eit der konstanzischen Herrschaft zunach3s der Immunität des
Bistums eilnahm Die Erlangung eigener Immunität unter Ludwig rom-
nNen 818 vermochte den tatsächlichen Verhältnissen n1icC viel
ändern. Die alte Herrschaft durch onstanz 1e€ estehnen TSt 1 854
wurde diese Zwitterstellung Uurc eın andat Ludwig Deutschen auf-

ehoben Das Kloster wurde direkt dem Önig unterstellt, dem einen
Es erhielt aber das eCc des „COacCctumjährlichen 1ns zahlen

iuramentum““. St. Gallen ist Öönigliıches Eigenkloster. Die königliche ber-
hoheit Wäar auch wirksam. Schenkungen das Kloster werden regelmäßig
Urc in bestätigt. Mit dem Anfang des Jahrhunderts mac sich
jedoch in den Urkunden schon eine weitgehende Selbständigkeit des osters
VO  3 königlichen achtspruch bemerkbar. Das Immunitätsdiplom tto
VoNn 926 edeute ‚War NOC nicht die VOoO Exemption VOoNn der Grafschaft,

das bisher HUr als Grundherr auftrat, damalsdagegen das Kloster, die mit FERETC,schon einem gewissen VoNn Leuten gegenüber Rechte,
praecipere, ordinare‘‘ USW. umschrieben werden.

Mit dieser andlung der Gerichtsbarkeit innerhalb des Klostergebietes
eht eiıne Veränderung im mite des Vogtes parallel, welche 1m T1

Kapitel, das über Ögte und Vogtgerichtsbarkeit handelt, erorter WIrd
1er den reinen Beamtencharakter des Jahrhunderts. ErDer Vogt Ver

Vogtgericht ird in den 40Uer Jahren desrwirbt sich höhere Befugnisse. Das
Jahrhunderts ZUu ersten Male 397publicus mallus  4 bezeichnet. ährend

der Hälfte des Jahrunderts und Urc das XI Jahrhundert
War die Vogtei VonNn ST Gallen wahrscheinlich in einer Familie rblich. Be-
zeichnend Ist, daß diese neue Vogtel sich dort ausbildete, das loste den
größten geschlossen Grundbesıitz innehatte, 1m Thurgau.

In einem VvVier ten Kapitel ird der Einfluß der Immunität auf die
Handelsverhältnisse, soweit e{ aus den St Gallıschen Quellen ersichtlich
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Ist, dargestellt. Die schon vorher in der rechtsgeschichtlichen Literatur
aufgeworfene rage nach der privatrechtlichen: atur der Unfreiheit ırd
VOII in bejahendem Sinn beantwortet Die Unfifreiheit ISst ein Gewalts-
verhältnıs vorwliegen: privater aftur. Das Ringen geht 1m wesentlichen
das Maß der Leistungen, die [(Nan dem Grundherrn gegenüber eiısten hat,
nN1IC. reinelil oder Unfifreiheit. Die reihneli iırd elatıv aufgefaßt.
397  1€ edeute das Nichtunterworfensein unter die Bindungen eines bestimm -
ten Machtkreise Man ist frei VON etwas: frei Von D servilıa, Von tributa,
VON exactiones pu  licae, frei Von Steuer un Vogtrecht‘‘ 100). Diesen
beachtlichen Feststellungen gegenüber sind noch verbliebene Starrheıiten,
wIie die Gleichsetzung VON Privatrecht und Grundherrscha Von geringerer
Bedeutung. In diesem Kapitel ist vergleichen Fehr’s Rezension VonNn
Ganahls uch in: ist Zeitschri 146 (1932), 361—363.

Eng mıit der rage nach der Ständegliederung sıind die Probleme
die Entstehung der sSt Gallıschen Ministerialı:tät verknüpft, welche den Inhalt
des ünften und etzten apitels ausmachen. ach der LÖsung zahlreicher
Einzelfragen omm: als Hauptergebnis heraus, daß die Ministerialität ZUr

Hauptsache aus dem ST gallischen Beamtentum (ministri) herausgewachsen
1st. ährend 1im e Jahrhundert ‚„„milites“ un: „ministri“ 1Ur als getrennte,
ennn auch nıcC SC scheidende Schichten gegenübertreten, verschmel-
Zen 1ese beiden Schichten 1im autfe des X I1 Jahrhunderts ZUu
an der Ministerialen. Nur wenige amılıen vermochten sich diesem Prozeß

entziehen. DiIie Ministerialisierung der KRıtter (milites) vollzog sich dadurch,
daß die Landeshohei des es ZUr vollen Gerichtsbarkeit AaUSWUCNAS und die
Ritter, unter Aufgabe ihres persönlichen Gerichtsstandes Deim Grafen, uınter
die Jurisdiktion des es traten Eın Kabinettstückchen In diesem
fangreichen Kapitel ist der gelungene Nach für das Fortleben einer seit
761 in Elgg nachgewiesenen amilie freier Girun  erren 1m St. Gallischen
Ministerialengeschlecht erer von Elgg, die mit dem e 68! Jahrhundert in
rkunden auftreten Nachdem ehr in der oben zitierten Besprechung VOrFr
em dıe rechtshistorische Bedeutung des Ganahilischen Buches hervorgehoben
hat, soll die Aufmerksamkeit hier noch auf die bemerkenswerte historische
Methode der Arbeıit gelenkt werden. Die verschiedenartigen Quellen
Kaiser- und Königsurkunden, Privaturkunden und chroönikalische ach-
ichten werden in einer Art, WwI1Ie man S1€e selten antrı ZU  en Vel-
wertet Besonders begrüßenswer ist die Ehrenrettung, die für die älte-
Te en des Gallus unternimmt. eine synoptische Methode hat sıch
Urchaus bewährt Namentlich die bel alleinıger Betrachtung er monoton
wirkenden Kaiser- und Königsurkunden in ihren bisweilen NUur
sehr geringfügigen Abweichungen AB m die Herbeiziehung der Privat-
urkunden prinzipielle Bedeutung. Namentlich die chönen erzielten Ergeb-
nISSE über das achstum der Immunitätsrechte sind dieser Methode
verdanken. Wenn auch 1ese Art individueller Urkundeninterpretation
bisweilen sorglos anwende WIeE De1l der Bedeutung, die CI, wWwIe
oben geschl  er wurde, den Ausdrücken wIe „Oordinare‘‘ für die rechtliche
ellung des osters, seinen Untertanen gegenüber, Dbeimißt ist diese
Methode sıch, für die Fortentwicklung mancher verfahrener robleme
der Rechtsgeschichte, VOIN sehr großer Bedeutung. Wohltätig WITr. auch
die Herbeiziehung der Literatur. SO vorzugehen ist völlig gerecht-
fertigt in einem Fall, die Quellen allein eın recC arbiges ild VelI-
mitteln mstande sind Für die historische Forschung edeute das uch
in seinem VON Literatur unbeschwerten Aufbau bedeutend mehr als die viel
äufiger anzutreffenden rbeiten, die in erster inıe ine allseitige Polemik

ine zahlreiche Literatur darstellen
Berlin. arcel eck

Der Verfasser behandelt interessanten Ausschnitt aus der wechsel-
vollen Geschichte des berühmten Stiftes St. Gallen in der Schweiz ach-
dem er uns in einleitenden Kapıtel einen kurzen, aber aufschluß-


